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Aktenzeichen

Antrag auf Sozialhilfe - Seite 1 -

Datum

Hinweis:

Falls eine einzelne volljahrige Person eine getrennte Erfassung ihrer Daten wiinscht, kénnen die Daten in einem weiteren Antrag auf Sozialhilfe eingetragen
werden. Die Richtigkeit der Angaben ist durch Unterschrift der jeweiligen Person oder ihres gesetzlichen Vertreters auf der letzten Seite zu bestétigen.

Die Datenerhebung im Zusammenhang mit dem Antrag erfolgt nach § 67 a Abs. 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch -Zehntes Buch (SGB X). Die weitere Datenverar-
beitung erfolgt nach § 67 b Abs. 1 SGB X. lhre Verpflichtung zur Mitwirkung in diesem Verfahren ergibt sich aus § 60 Abs. 1 (Obliegenheit) Sozialgesetz-
buch - Erstes Buch (SGB I). Sofern Sie dieser Obliegenheit nicht nachkommen, kann die beantragte Sozialhilfe ganz oder teilweise versagt werden.

Um sachgerecht iiber Ihren Antrag auf Sozialhilfe entscheiden zu kénnen, werden von lhnen Informationen und Unterlagen iiber Sie benétigt. Sie werden
deshalb gebeten, den Antrag sorgféltig auszufiillen. Bitte beachten Sie die Erlauterungen auf Seite 5 — 8 dieses Vordruckes und vergessen Sie nicht, den
Antrag auf Seite 7 zu unterschreiben. Nachweise und Belege sind in diesem Antrag auf Verlangen vorzulegen oder es ist ihrer Vorlage zuzustimmen. Origi-

nalunterlagen erhalten Sie

zurick.

Persoénliche Ver-
héltnisse

und Zugehdérigkeit
zu bestimmten
Personengruppen

< Art der beantragten Hilfe

PZ 1 |

PZ 2 |

PZ 3 | € Personenzitfer

] manniich  [] weiblich

[] manniich [] weiblich

] manniich [] weiblich

Hilfesuchende(r) (HS)

bei unverheirateten Min-
derjahrigen

Ehegatte oder eingetragener
Lebenspartner(in) (nicht ge-
trennt lebend)
Lebenspartner(in) im Sinne
des Lebenspartnerschaftsge-
setzes

Partner(in) in ehedhnlicher
Gemeinschaft

|
O

Vater

bei unverheirateten Min-

(1 Mutter unvs
derjahrigen

(Art der Beziehung zum HS)

Familienname,
auch Geburtsname,
Vorname

Anschrift
StraBe, Haus-Nr., PLZ, Ort
Telefon (freiwillig)

Geburtsdatum
Geburtsort und -Kreis

Familienstand

seit

seit

seit

Stellung im Haushalt

|:| Haushalts- |:| Haushalts-
vorstand angehdrige(r)

|:| Haushalts- |:| Haushalts-
vorstand angehdrige(r)

|:| Haushalts- |:| Haushalts-
vorstand angehdrige(r)

Staatsangehdrigkeit,
bei Auslandern aufent-
haltsrechtlicher Status

bei 15 — 64 Jahrigen:
Schulabschluss,
Berufsabschluss,
Ausgelbte Tatigkeit
Falls arbeitslos,
seit wann?
und Kunden-Nr. der
Agentur fir Arbeit

Vormund / Betreuer
(Kopie der Bestellungsur-
kunde beifligen)

Anschrift

StraBe, Haus-Nr., PLZ, Ort
Telefon (freiwillig)

Schwerbehinderten-

Datum Grad der Behinderung

Datum Grad der Behinderung

Datum Grad der Behinderung

ausweis % % %
A iskopi ifi

(Ausweiskopie beifigen) Antrag gestellt ? D ja |:| nein Antrag gestellt ? I:] ja |:| nein Antrag gestellt ? I:] ja |:| nein

Bei geschiedenen oder Urteil 0.4. vom Geschéaftszeichen

getrennt lebenden Ehe- - Gericht in

gatten

Weitere minderjahri

ge Personen im Haushalt

Persoénliche Ver-
héltnisse

PZ 4

[ mannlich [] weiblich

PZ 5

[ manniich [ ] weiblich

PZ 6

6 Personenziffer
[ manniich [] weiblich

Familienname,
auch Geburtsname
Vorname

Geburtsdatum
Geburtsort und —Kreis

Familienstand

seit

seit

seit

Persénliche Stellung zum
Hilfesuchenden

Staatsangehdrigkeit,
bei Auslandern aufent-
haltsrechtlicher Status

bei 15 — 18 Jahrigen:
Schulabschluss,
Berufsabschluss,
Ausgelbte Tatigkeit
Falls arbeitslos,
seit wann?
und Kunden-Nr. der

Agentur fir Arbeit
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. Volljahrige Personen im Haushalt (soweit nicht auf Seite 1 aufgefihrt)

Familienname, Vorname Geburtsdatum Personliche Stellung Bestreitet den Lebensunterhalt selber
zum Hilfesuchenden
O ja [ nein
|:| ja |:| nein
|:| ja D nein

Il. unterhaltsberechtigte/unterhaltspflichtige Personen auBerhalb des Haushaltes
(wie: leibliche Kinder/Adoptivkinder, Eltern, geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten/Lebenspartner)

Familienname, Vorname Geburtsdatum Personliche Stellung | Anschrift
(z.B. zu PZ 01: Sohn)

Besteht ein Zu Zeile Aktenzeichen: Zu Zeile Aktenzeichen

Unterhaltstitel

lll. Bei Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern

Pz Name und Anschrift des unterhaltspflichtigen | Vaterschaft anerkannt vor/ Bei Unterhaltsbeistandsschaft: Héhe des festgesetzten mil.
Elternteiles Festgestellt durch/am Name und Anschrift des Jugendamtes Unterhaltsbeitrages
Betrag ab

IV. Aufenthaltsverhaltnisse

Zugezogenam [ | alle Personen Zuzug einzel- Pz am
ez ner Personen Pz am

Wourde bereits Sozialhilfe geleistet? bis

|:| Nein D Ja, vom Sozialamt in

Aufenthalt in den letzten 2 Monaten vor der Beantragung der Hilfe (ggf. Aufenthalt in einer Einrichtung, z.B. Krankenhaus, Heim, Justizvollzugsanstalt)

von — bis In (Zeiten, Orte ggf. mit Kreiszugehdrigkeit, liickenlos angeben) Stationare Einrichtung Uber-
gangs-
einrichtung

Ogiog
Ogiog

Kostentrager des letzten Aufenthaltes in einer Einrichtung
Falls bereits aus der
Einrichtung entlassen,

Tag der Entlassung -=>

V: Bei Ubertritt eines auBerhalb des Geltungsbereiches des SGB XIlI geborenen Hilfesuchenden aus dem Ausland
und Hilfebedrftigkeit innerhalb eines Monats nach dem Ubertritt

Pz Tag und Ort des Ubertritts Pz Tag und Ort des Ubertritts

VI. Sind Angehdrige durch Kriegsereignisse gefallen, vermisst bzw. verstorben oder in Austibung des Wehr-/
Zivildienstes, durch Gewalttaten, durch Impfschaden geschadigt bzw. verstorben?
Sind Angehdrige von rechtsstaatswidrigen Entscheidungen der ehemaligen DDR betroffen?

Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhéltnis, letzter Familienstand
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VIl. Kranken-/Pflegeversicherung der Personen im Haushalt

PZ | Leistungstrager usw.

(genaue Anschrift) O pflichtversichert von bis
Versicherungsnummer O freiwillig versichert (falls Ende-
O privat versichert datum bekannt)

Art der Versicherung Mitgliedschaft bestand / besteht

VA1 R Sl Elgl(Bitte Einkommensnachweise fiir 12 Monate vorlegen)

Kein Einkommen

€

Hier sind die Personenziffern (PZ) einzutragen, die Kein Einkommen haben
Nachfolgend bitte die einzelnen Einkommen eintragen, und zwar bezogen auf
jede Person (PZ)

Hilfesuchende(r)

Weitere Personen
PZ

Hilfesuchende(r) | Weitere Personen

PZ

Nichtselbststéndige Tatigkeit
(Nettoerwerbseinkommen, Ausbil-
dungsvergltung)

Leistungen nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz (z.B. Unterhaltshil-
fe, Pflegegeld, Entschadigungs-
rente)

Krankengeld (einschl. Arbeitgeber-
zuschuss)

Land- und Forstwirtschaft

Leistungen der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende (SGB Il),
Leistungen der Arbeitsférderung
(SGB )

Gewerbebetrieb

Leistungen nach dem Wohngeld-
gesetz (Miet-/Lastenzuschuss)

Sonstige selbststandige Tatigkeit

Kapitalvermdgen

Leistungen fiir Kinder

(z.B. Kindergeld, Erziehungsgeld,
Leistungen nach dem Unterhalts-
vorschussgesetz)

Vermietung und Verpachtung
(siehe Rentabilitdtsberechnung)

Ausbildungsférderung

Renten / Pensionen

(z.B. Rente wg. Erwerbsminde-
rung, Altersruhegeld, Unfallrente,
Landwirtschaftliches Altersgeld,
Witwen- oder Waisenrente, Er-
ziehungsrente, Kinderzuschuss/-
zulage, Pflegegeld zur Rente,
Werksrente, Kindererziehungs-
leistung, Sonstige Renten / Pen-

Unterhaltsbeitrage

Leistungen nach dem Blinden-
und Gehérlosengesetz

Leistungen der Pflegekasse

Privatrechtliche geldwerte An-
spriiche (z.B. Bekdstigung,
Wohnrecht, Taschengeld), Pfle-

sionen) gegeld
Leistungen der Grundsicherung im Leistungen Asylbewerberleis-
Alter und bei Erwerbsminderung tungsgesetz
(SGB XII)
Leistungen nach dem Bundesver- Steuererstattung

sorgungsgesetz (z.B. Grundrente,
Elternrente)

Sonstige Einkdinfte

IX. Vom Einkommen evtl. absetzbare Betrdge und besondere finanziellen Belastungen [(FiiCRNE N SRl CR )

Absetzbare Betrige

Hilfesuchende(r)

Weitere Person
PZ

Absetzbare Betrage Hilfesuchende(r) Weitere Person
PZ

Krankenversicherung

Rechtsschutzversicherung

Pflegeversicherung PKW-Haftpflichtversicherung
Rentenversicherung Aufwendungen fir Arbeitsmittel
Altersvorsorgebeitrage Beitrage fiir Berufsverbande

Unfallversicherung

Mehraufwendungen fir doppelte
Haushaltsfiihrung

Sterbeversicherung Fahrtkosten zur Arbeitsstelle
- mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln
Lebensversicherung - mit PKW

Hausratversicherung

- mit Motorrad

Haftpflichtversicherung

- mit Mofa

Berufsunfahigkeitsversicherung

Sonstige absetzbare Betrage

Pz Ggf. Begriindung der Notwendigkeit, insbesondere bei Fahrtkosten (Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte) und sonstigen absetzbaren Betragen)




A Antrag auf Sozialhilfe — Seite 4 — | """

Sofern Wahrungsangaben nicht in Euro sind, bitte Wahrung angeben!

X.  Bargeld, Guthaben (z.B. Spar- und Girokonten) und sonstiges Vermégen

Hilfesuchender Weitere Personen Hilfesuchender Weitere Personen
PZ Pz

Bargeld Hauseigentum
Bank-/Sparguthaben (einschl. Sonstiger Grundbesitz
Vermdgenswirksame Leistungen)
Wertpapiere Kraftfahrzeug(e)
Forderungen Sonstiges Vermdgen
Lebensversicherungen (Rlckkauf- Staatlich gefoérderte private
wert) Altersvorsorge
Wurde Vermégen in den letzten 10 Jahren vor Eintritt der Bedurftigkeit auf andere Personen (ibertragen (z.B. Schen- dnein [ ja (Verhandlung aufnehmen)
kung, Ubergabevertrag, Altenteil)?
Wenn nein, hat eine Ubertragung vor mehr als 10 Jahren stattgefunden? |:| nein |:| ja (Verhandlung aufnehmen)

Xl. Kosten der Unterkunft (bei Haus-/Wohnungseigentum siehe Rentabilitdtsberechnung)

Kaltmiete (Betrag) | Nebenkosten (Betrag), soweit nicht in der Miete enthalten Kosten der Unterkunft
(monatlicher Betrag)
‘ e z.B. Flurbeleuchtung, Fahrstuhl, Wassergeld, Treppen-
hausreinigung

WohnungsgrdBe Wohngeld (Miet-/Lastenzuschuss)
Gesamt —gm Anzahl der R&ume leer mdobliert bewilligt bis

Davon R3 R3

untervermietet =™ aume aume
Vermieter (Name und Anschrift, Geschaftszeichen) monatlicher Betrag
Heizungsart Energieart Darin Kochfeuerung Einnahmen aus Untervermietung

B Nacht- Haushalts-  Fern- enthalten? (monatlicher Betrag)
Zentral- Einzel- Kohle Ol Gas strom strom warme

|:| heizung D ofen |:| |:| |:| D D |:| D nein D ja

Heizungspauschale (soweit nicht in der Miete untrennbar bzw. in den Hauslasten enthalten)

(monatlicher Betrag) ohne Warm Mit Warm- zu zahlen an (auch Kundennummer)
wasserbe I:l wasserbereit
reitstellung stellung

Mieter der Wohnung Zahl der Personen im Haushalt

(falls abweichend von Personenzahl auf S. 1)

XIll. mdgliche Anspriiche bzw. beantragte Leistungen

Rentenversicherung Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Sonstige Anspriiche
Krankenversicherung (BVG) (z.B. Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, Leistun-
Pflegeversicherung (z.B. Leistungen der Kriegsopferfiirsorge, Leistungen gen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
Unfallversicherung far Impfgeschadigte, fir Opfer von Gewalttaten) werbsminderung, Erbanspriiche, Schadenser-
Lebens- und Sterbeversicherung Anspriiche auf Sachleistungen satzanspriiche, Versorgungs-/Zugewinn-
Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende (z.B. Altenteil, Wohnung, Bekostigung, Pflege, ausgleich, Beihilfeanspruch, Lohnforderung,
(SGB Il), Leistungen der Arbeitsférderung (SGB IlI) Deputate) Unterhaltssicherung, Lastenausgleichsleistun-
gen, Entschadigungsrente, Haftlingshilfe)
Versicherungs-/Leistungstrager bzw. Schuldner usw. Bemerkungen Leistung
(genaue Anschrift) z.B. Art des Anspruchs (s. oben), Versicherungssumme, beantragt am
PZ | Ifd Nr. Renten- oder Aktenzeichen Falligkeitstag, Versichertenzeiten
1
2
3
4
Pz Zulfd. | Abgelehnt am Falls Widerspruch/Klage Pz Zulfd. | Abgelehnt am Falls Widerspruch/Klage
Nr. Datum, Geschaftszeichen Nr. Datum, Geschaftszeichen

riindung und besondere finanzielle Belastungen (ggf. auf gesondertem Seite fortsetzen)

Evtl. zu gewahrende Geldleistungen bitte ich wie folgt zu zahlen:
Konto, Bankleitzahl, Sparkasse / Bank/ Postgiroamt

Sofern Wahrungsangaben nicht in Euro sind, bitte Wahrung angeben!
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Zusammenstellung wichtiger Informationen fiir alle, die Sozialhilfe erhalten wollen
(Merkblatt)

Einen ausfiihrlicheren Uberblick iiber die Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch — Zwélf-
tes Buch (SGB XIll) und deren Voraussetzungen gibt die Broschiire ,,Sozialhilfe” des Bundesministeriums
fiir Gesundheit und Soziale Sicherung, die dort angefordert werden kann (www.bmgs.bund.de oder Tel.:
0188 / 441-0), wenn sie nicht im Sozialamt erhéltlich ist.

Was ist Sozialhilfe und wer erhélt sie?

Sozialhilfe ist eine Leistung der Kommune (kreisfreie Stadt oder Kreis zusammen mit den kreisangehdrigen
Stadten und Gemeinden, Landschaftsverbande), auf die unter den Voraussetzungen des SGB XII ein Anspruch
besteht, wie auf andere Sozialleistungen (z.B. Grundsicherung flr Arbeitsuchende, Kindergeld oder Wohngeld).
Sie kdnnen sich zum Thema Sozialhilfe im Sozialamt kostenlos beraten lassen.

Sozialhilfe erhalt nur, wer alle anderen Mdglichkeiten zur Beseitigung der Notlage ausgeschdpft hat. Die Sozial-
hilfe tritt erst ein, wenn dem Sozialamt die Notlage bekannt geworden ist (z.B. persénliche oder telefonische Vor-
sprache, Antrag, Brief). Die Ubernahme von Schulden ist grundsatzlich ausgeschlossen, ebenso eine Ubernahme
von Kosten fir Glter und Dienstleistungen, die zuvor ohne Beteiligung des Sozialamtes gekauft oder bestellt
wurden.

Formen der Sozialhilfe sind die persénliche Hilfe, Geldleistungen und Sachleistungen. Ziel der Sozialhilfe ist es,
die Leistungen mdglichst schnell entbehrlich zu machen; deshalb hat sie die Aufgabe, Hilfe zur Selbsthilfe zu
leisten. Sie haben hieran nach lhren Kraften mitzuwirken.

Welche Hilfen gibt es?

Hilfe zum Lebensunterhalt erhélt, wer den notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln (Einkom-
men und Vermdégen) und Kréaften (Einsatz der Arbeitskraft) noch mit Hilfe anderer (hierzu gehéren auch Unter-
haltszahlungen) bestreiten kann. Diese Verpflichtung, sich selbst zu helfen, trifft insbesondere Hilfesuchende und
Ehegatten sowie Eltern im Verhéltnis zu ihren minderjahrigen unverheirateten, nicht schwangeren Kindern.

Kénnen Leistungsberechtigte durch Aufnahme einer zumutbaren Tétigkeit Einkommen erzielen, sind sie hierzu
sowie zur Teilnahme an einer erforderlichen Vorbereitung verpflichtet.

Wurden Unterhaltsanspriiche nicht selbst geltend gemacht, so werden die Unterhaltspflichtigen durch den Sozial-
hilfetrager Uberprift und eventuell herangezogen. Personen, die in ehedhnlicher Gemeinschaft leben, werden wie
Eheleute behandelt.

Suchen Personen Hilfe, die mit Verwandten oder Verschwégerten in einem Haushalt leben (hierzu gehdren auch
Stiefkinder), wird vermutet, dass deren Lebensunterhalt von den nicht hilfebedirftigen Personen im Haushalt
sichergestellt wird (§§ 20, 36 SGB XII).

Durch die Hilfe zum Lebensunterhalt wird insbesondere der Bedarf eines Menschen an Erndhrung, Kleidung und
Unterkunft einschl. Heizung, Hausrat und anderen BedUrfnissen des téglichen Lebens gesichert. Sollten Sie um-
ziehen wollen, stimmen Sie dies bitte zuvor mit dem Sozialamt ab, da nicht in jedem Falle die Kosten des Um-
zugs und der neuen Wohnung bei der Hilfe beriicksichtigt werden.

Zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung werden auf Antrag Leistun-
gen der Grundsicherung nach §§ 41 ff. SGB XIl gewahrt. Weitere Hilfen erhalten Personen, die in einer beson-
deren Lebenssituation, die nicht unter die Hilfe zum Lebensunterhalt féllt, Unterstiitzung bendtigen (z. B. bei
Krankheit, Behinderung, Pflegebedurftigkeit) und Hilfe nicht ausreichend von anderen, insbesondere Sozialleis-
tungstragern, erhalten. Auch bei diesen Hilfen wird der Einsatz von Einkommen und Vermdgen gepruft. Die zur
Hilfe zum Lebensunterhalt dargestellte Verpflichtung, sich selbst zu helfen, gilt auch hier.

Zahlung und Erstattung von Sozialhilfe

Sozialhilfe wird meistens als nicht zurlick zu zahlende Leistung, in bestimmten Fallen aber auch als Darlehen
gewahrt. Darlehen kommen insbesondere bei kurzzeitiger Hilfe und bei vorrangig einzusetzendem Vermdgen in
Betracht. Auf Bankbelegen (Kontoauszlige, Uberweisungstrager) sind die Hilfeleistungen fiir Sie am Aktenzei-
chen erkennbar.

Uber die Hilfe kann taglich neu entschieden werden, da die Sozialhilfe keine rentengleiche Dauerleistung ist.
Leistungen sind fur den Zweck zu verwenden, fiir den sie bewilligt werden.

Rickzahlungen durch Hilfeempfanger oder auch diejenigen, die die Leistung durch vorsatzliches oder grob fahr-
lassiges Verhalten herbeigefihrt haben, sind vorgesehen. Dies gilt z.B., wenn Volljahrige die Hilfegewahrung an
sich oder ihre Angehérigen durch vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verhalten herbeigefihrt haben (z.B. arglis-
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tige Tauschung, falsche Angaben oder grob fahrlassig bei Verletzung der Sorgfaltspflicht). Ist in diesen Fallen
auch der Straftatbestand des Betruges erflllt, so wird er zur Anzeige gebracht.
Erben kénnen in bestimmtem Umfang verpflichtet sein, in der Vergangenheit geleistete Sozialhilfe zu ersetzen.

Datenschutz und Mitwirkungspflichten

Wer Sozialhilfe beantragt oder erhalt, hat nach §§ 60 ff Sozialgesetzbuch - Erstes Buch (SGB ) alle fur die Leis-
tung erheblichen Tatsachen anzugeben und der Erteilung von Auskinften Dritter zuzustimmen (z.B. Behérden,
Arzte, Krankenhauser, Banken), wenn die notwendigen Daten nicht selbst beigebracht werden kénnen. Alle An-
derungen in den fiir die Leistung erheblichen Verhéltnissen sind unverziiglich dem Sozialamt unaufgefordert
mitzuteilen, insbesondere

e Aufnahme einer Erwerbstatigkeit, Schul- oder Berufsausbildung oder eines Studiums

e Beantragung und Bewilligung von Renten, Wohngeld (Miet-/Lastenzuschuss), Kindergeld, Leistungen des
Arbeitsamtes, Unterhaltsvorschussleistungen, anderer Sozialleistungen

Erhalt von jeglichem Einkommen oder Vermdgen

Anderungen der Hdhe laufender Einkiinfte und ihren Wegfall

Anderungen von Grundmiete und Nebenkosten sowie Wohnungswechsel

Ein- und Auszug von Personen sowie voriibergehende Abwesenheitszeiten von Personen im Haushalt
Beendigung des Schulbesuches oder einer Ausbildung von Kindern

Ausscheiden aus der gesetzlichen Krankenversicherung, z. B. durch Kiindigung des Arbeitsplatzes, Schei-
dung, Sperrzeiten, etc.

e Krankenhausaufnahmen und Kurantritte

e Mehrtagige Reisen

Beweismittel sind auf Verlangen vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Wird diesen Pflichten nicht nachge-
kommen und sind die Verhaltnisse ungeklart, kann die Hilfe abgelehnt oder nicht weiter geleistet werden. Auf die
auf den Folgeseiten abgedruckten Rechtsvorschriften des Sozial- und des Strafgesetzbuches wird hingewiesen.

Das Sozialamt erhebt zur Bestimmung der Form der Sozialhilfe und deren detaillierter Ausgestaltung sowie zur
Bemessung der Sozialhilfeleistung persdnliche und wirtschaftliche Daten. Der Umfang dieser Daten ergibt sich in
der Regel aus dem Sozialhilfeantrag. Es kann aber die Notwendigkeit bestehen, dariiber hinausgehende Daten
zu ermitteln, wenn die Ausgestaltung der Hilfe dies erfordert.

Es kdnnen auch Daten erhoben werden, deren Mitteilung freiwillig ist. Sie sind im Sozialhilfeantrag gekennzeich-
net oder bei weiteren Fragen mit entsprechenden Hinweisen versehen.

Grundsétzlich hat jede Person das Recht, ihre eigenen Daten selbst dem Sozialamt mitzuteilen. Sollen andere
Personen dies tun, ist fir einen vertretenen Volljahrigen eine Vollmacht notwendig; bei minderjéhrigen Kindern ist
der gesetzliche Vertreter berechtigt. Kinder ab Vollendung des 15. Lebensjahres haben ein eigenes Antragsrecht
(§ 36 SGB ).

Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten vom Sozialamt nicht unbefugt erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden. Die Einzelheiten zum Schutz der Sozialdaten sind in den §§ 67 ff. Sozialgesetzbuch -
Zehntes Buch (SGB X), u.a. § 67 a ,Datenerhebung®, § 67 b ,Zulassigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung®,
sowie in § 35 SGB | ,Sozialgeheimnis” geregelt. Die Daten werden maschinell verarbeitet und gespeichert.

Nach § 118 Abs. 1 SGB XlI kénnen die dort bestimmten Daten regelmaBig mit den Daten anderer Sozialhilfetra-
ger und anderer Sozialleistungstrager, den Arbeitsdmtern, den gesetzlichen Tragern der Unfall-, Renten- oder
Krankenversicherung, dem Bundesamt flr Finanzen, aber auch den kommunalen Dienststellen (z.B. Einwohner-
meldeamt, StraBenverkehrsamt, Liegenschaftsamt) abgeglichen werden. Hierzu diirfen Name, Vorname (Rufna-
me), Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalitat, Geschlecht, Anschrift und Versicherungsnummer der Empfanger
von Sozialhilfeleistungen der zentralen Auskunftsstelle Ubermittelt werden. Weitere Dienststellen werden bei
Bedarf gutachterlich beteiligt, wie z.B. das Schulamt, das Gesundheitsamt, die kommunale Bewertungsstelle
beim Gutachterausschuss. Dies soll helfen, rechtm&Bige und sachgerechte Hilfen zur Verfugung zu stellen und
den Missbrauch von Sozialhilfe zu vermeiden. Sind arztliche Unterlagen erforderlich, wird eine gesonderte wider-
rufbare Erklarung zur Entbindung von der &rztlichen Schweigepflicht von Ihnen angefordert.

Zur Beurteilung der Auswirkungen des SGB Xl und zu seiner Fortentwicklung wird nach §§ 121 ff. SGB XII eine
Bundesstatistik Uber die Empféanger der Sozialhilfe durchgefihrt. Die dabei zu meldenden Erhebungsmerkmale
ergeben sich aus § 122 SGB XII.

Weitere Informationen zu den Themen ,,Datenschutz” und ,Mitwirkungspflichten“ kénnen Sie in lhrem
Sozialamt erhalten.




Hilfesuchender
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Erklarung
der antragstellenden Personen

Ich habe das vorstehende Merkblatt erhalten und gelesen. Die im Antrag genannten Personen hatten ebenfalls
Gelegenheit, das Merkblatt zu lesen.

Den Antrag auf Sozialhilfe mit seinen Anlagen habe ich flr mich und fir die mit mir in einem Haushalt zusam-
menlebenden minderjahrigen Kinder wahrheitsgeman ausgefuillt.

O Die Angaben zu den anderen Personen habe ich ausgefiillt, weil ich sorgeberechtigt bin bzw. mir Vollmacht
erteilt wurde.

O Andere Personen haben ihre Angaben durch ihre Unterschrift (unten) bestatigt oder einen eigenen Vordruck
ausgefiillt.

Soweit sich die personlichen und wirtschaftlichen Verhélinisse (Familien-, Wohn-, Einkommens-, Vermégens- und
Aufenthaltsverhaltnisse) abweichend von den Antragsangaben entwickeln, werden die Unterzeichner die Ande-
rungen unverziglich und unaufgefordert dem Sozialamt mitteilen. Dies gilt auch fir Angaben zu den vertretenen
Personen.

O Es besteht noch Informationsbedarf und es wird um ein Informationsgesprach gebeten.

Bescheide in Angelegenheiten der Sozialhilfe sollen an die nachstehende Person gesandt werden:

Die Ubrigen Personen werden von dieser Person informiert.

Datum PZ Unterschrift
1
Datum Pz Unterschrift
2
Datum Pz Unterschrift
3
Datum Pz Unterschrift
Datum Pz Unterschrift




Antrag auf Sozialhilfe — Seite 8 — Hilfesuchender

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB 1)
vom 11.12. 1975 (BGBI | S. 3015) in der Fassung vom 5. 10. 1994 (BGBI | S. 2911/2950)

Dritter Titel: Mitwirkung des Leistungsberechtigten
§ 60 Angabe von Tatsachen
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhalt, hat

1. alle Tatsachen anzugeben, die fiir die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zustandigen Lei-
stungstragers der Erteilung der erforderlichen Auskinfte durch Dritte zuzustimmen,

2. Anderungen in den Verhéltnissen, die fiir die Leistung erheblich sind oder liber die im Zusammenhang mit
der Leistung Erklarungen abgegeben worden sind, unverziglich mitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlagen des zustandigen Leistungstragers Beweisurkunden vorzu-
legen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.

Satz 1 gilt entsprechend fUr denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.

(2) Soweit fir die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt
werden.

§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung

(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhélt, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60
bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklarung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der
Leistungstrager ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilwei-
se versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt
entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklarung
des Sachverhalts erheblich erschwert.

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebediirftigkeit, wegen Arbeitsunféhigkeit, wegen Ge-
fahrdung oder Minderung der Erwerbsfahigkeit oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhélt, seinen
Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Wirdigung aller Umstédnde mit Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fahigkeit zur selbstdndigen Lebensfiihrung, die Arbeits-, Er-
werbs- oder Vermittlungsfahigkeit beeintréachtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungstrager die
Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen.

(3) Sozialleistungen dirfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der Leis-
tungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht inner-
halb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch - (StGB)
in der Fassung vom 12.04.1986 (BGBI | S. 393)

§ 263 Betrug

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermdgensvorteil zu verschaffen, das Ver-
mogen eines anderen dadurch beschédigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder
Unterdriickung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhalt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In besonders schweren Féllen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.

(5) Das Gericht kann Flihrungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

Weitere Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen kénnen Sie auf Wunsch auch in lhrem Sozialamt erhalten.




	Text2:  
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12:  
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28:  
	Text29:  
	Text30:  
	Text31:  
	Text32:  
	Text33:  
	Text34:  
	Text35: 
	Text36:  
	Text37:  
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44:  
	Text45:  
	Text46:  
	Text47:  
	Text48:  
	Text49:  
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text66: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text67: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text68: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77:  
	Text78:  
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86:  
	Text87: 
	0:  
	1:  
	2:  
	3:  

	Text88: 
	0:  
	1:  
	2:  
	3:  

	Text89:  
	Text90:  
	Text91:  
	Text92:  
	Text93:  
	Text94: 
	Text95:  
	Text1:  
	Text97:  
	Text98: 
	0:  
	1:  
	2:  
	3:  

	Text99: 
	0:  
	1:  
	2:  
	3:  

	Text100: 
	0:  
	1:  
	2:  
	3:  

	Text101: 
	0:  
	1:  
	2:  
	3:  

	Text102: 
	0:  
	1:  
	2:  
	3:  

	Text103:  
	Text104:  
	Text105:  
	Text106:  
	Text107:  
	Text108:  
	Text109: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	7: 
	8: 
	9: 
	4: 
	0: 
	1:  
	2:  


	Text110: 
	0:  
	1: 
	2: 
	3: 
	7: 
	8: 
	9: 
	4: 
	0: 
	1:  
	2:  


	Text111: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	7: 
	8: 
	9: 
	4: 
	0: 
	1:  
	2:  


	Text112: 
	1: 
	2: 
	3:  
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	9: 
	0: 
	0: 
	1: 

	8: 
	0: 
	1: 


	Text113: 
	1: 
	2: 
	3:  
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	9: 
	0: 
	0:  
	1: 

	8: 
	0: 
	1: 


	Text114: 
	1: 
	2: 
	3:  
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	9: 
	0: 
	0: 
	1: 

	8: 
	0: 
	1: 


	Text116: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Text117: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Text118: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Text119: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Text120: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Text121: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Text123: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Text122: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Text125: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text124: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text126: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text127: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text128: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text129: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Text146: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Text147: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Text148: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Kontrollkästchen169: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off

	Kontrollkästchen170: Off
	Kontrollkästchen171: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off


	Kontrollkästchen172: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off


	Kontrollkästchen173: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off


	Kontrollkästchen174: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off


	Kontrollkästchen175: Off
	Kontrollkästchen176: Off
	Kontrollkästchen177: Off
	Kontrollkästchen178: Off
	Kontrollkästchen179: Off
	Kontrollkästchen180: Off
	Kontrollkästchen181: Off
	Kontrollkästchen182: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off

	5: 
	0: Off
	1: Off


	Kontrollkästchen183: Off
	Kontrollkästchen184: Off
	Kontrollkästchen185: Off
	Kontrollkästchen186: Off
	Kontrollkästchen187: Off
	Kontrollkästchen188: Off
	Kontrollkästchen189: Off
	Kontrollkästchen190: Off
	Kontrollkästchen191: Off
	Kontrollkästchen192: Off
	Kontrollkästchen193: Off
	Kontrollkästchen194: Off
	Kontrollkästchen195: Off
	Text6: 
	Text96: 
	Text115: 


